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AZ 55.46 Nr. 3/2.2 
 
An die 
Evang. Dekanatämter 
- Dekaninnen und Dekane sowie 
Schuldekaninnen und Schuldekane - 
______________________________ 
 
 
 
Dienstaufträge für Bezirksjugendpfarrerinnen und Bezirksjugendpfarrer 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
aufgrund von Weiterentwicklungen bei den haupt- und nebenamtlichen Bezirksjugendpfarr-
stellen werden nachfolgend überarbeitete Dienstanweisungen bekannt gemacht. Sie unter-
scheiden drei verschiedene Gruppen von Jugendpfarrerinnen und Jugendpfarrern: 
 

1. Hauptamtliche Jugendpfarrerinnen und Jugendpfarrer, die einen Dienstauftrag von 
50 % in einem Kirchenbezirk und 50 % im Bereich einer Prälatur innehaben. 

 
2. Hauptamtliche Jugendpfarrerinnen und Jugendpfarrer, die eine dienstliche Inan-

spruchnahme von 50 bis 100 % innehaben. 
 

3. Nebenamtliche Bezirksjugendpfarrerinnen und Jugendpfarrer. 
 
Die Dekanatämter werden gebeten, diese Dienstanweisungen als Grundlage für die Beauf-
tragung der Jugendpfarrerinnen und Jugendpfarrer zur Kenntnis zu nehmen. Örtliche Ab-
weichungen von diesen allgemeinen Dienstanweisungen sind nach Absprache mit dem 
Landesjugendpfarramt möglich. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Rolf Ulmer 
Landesjugendpfarrer 
 
 
Anlagen 
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